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«Brügge entnommen, mirb einem eteltrifpen Strom
bon 1000 SBoIt Spannung auSgefept unb foil baburp
rein unb genießbar merben.

Regelung be§ <SuBmifftoti§tt>efett§.

Sie Serorbnung, melpe bem aargauifpen
©ropen fRat über bie Vergebung ber Arbeiten unb
Sieferungen beS Staaten unb ber ©emeinben, alfo über
baS SubmiffionSmefen unterbreitet mirb, pat im
mefentlipen folgenbe Seftimmungen : Sie AuSfpreibung
gur öffentlichen fêonlurreng mirb für alle größeren
Staats» unb ©emeinbearbeiten unb Sieferungen
obligatorifp erllärt unb foil bei permanenten
Sieferungen adjäprlip mieberpolt merberi. Sei ber
Vergebung ber Arbeiten joden in ber Siegel bie Ser»
mine fo geftedt merben, bap eS aup bem tiein en
^janbmerler möglip mirb, gu tonturrieren; ins»
befonbere foil bei Sieferungen foüiel als möglip unb
fomeit bie Serpältniffe eS geftatten, auf Sefpäftigung
ber ,öanbmer!et in ben gejpäftliü) fptepten gapreS»
geiten fRüdfipt genommen merben. ©röpere Siefer»
ungen fallen gu biefem gmede tpunlipft in meprere
Sofe gerlegt unb in eingelnen Sîummern auSgefprieben
merben. Sen öffentlichen AuSfpreibungen finb genaue
unb auSfüprlipe «ßläne unb Sefpreibungen gu ©runbe
gu legen, Alle geipnungen, jßläne unb Sorfpriften
fotlen fo lorrelt unb betaiHiert fein, baff fie in allen
Seilen berftänblicp finb. ©ingabm nacp ©inpeitêpreifen
follen bie Siegel bilben. SaS Serfapren ber Auf» unb
Slbfteigerung bon SoranfplagSpreifen unter ben Son»
lurrenten nacp Splup beS ©ingabeterminS ift ungu»
läffig. Sie ©ingabe berpfliptet ben Submittenten nur
gur AuSfüprung ober Sieferung beS im Sertrage an»
gegebenen öuantumS, unb eg foil gum bornperein ber»
einbart merben, innert melcpen ©rengen fiep baS
SRepr» ober SRinbermap gu palten pabe. SBerben
biefe ©rengen überfepritten, fo pat fpegielle Sereinbar»
ung mit bem Unternehmer auf neuer SafiS gu erfolgen.
Saglopnarbeit unb bagu gepörige SDxateriallieferungen
follen bertraglicp geregelt merben. 2Bo bieg unterlaffen
morben ift, merben bie ortsüblichen greife berechnet.
Sterben bei ber AuSfüprung ber auf ©inpeitSpreife pin
bergebenen Arbeiten ober Sieferungen bie Simenfionen
ober fonftige Anforberungen, melpe auf bie «preis»
bereepnung bon mefentlipem ©influp finb, burp ben

Auftraggeber geänbert, fo finbet für biefen Seil ber
ArPeit neue Sereinbarung ftatt auf ber Safis, baff bie
SRepr» ober äRinberarbeit im SerpältniS ber SertragS»
preife in Serecpnung tommt. jyür alle äReprleiftungen,
melcpe in ben ber ©ingabe gu ©runbe liegenben planen
ober Sefcpreibungen ober ben SRufterborlagen nipt
entpalten finb, unb im Serlaufe ber AuSfüprung ber»
langt merben, ift befonbere Serftänbigung borbepalten.
lieber fämtlicpe Angebote ift ein überficptlicpeS unb
bollftänbigeS SergeicpniS angulegen, in melcpeS ben
Sonlurrenten nacp Sergebung ber Arbeit ober Siefer»
ung ©infiept gu geftatten ift. AHe Angebote finb bis
nacp ber Sergebung gepeim gu palten. Sie ein»

gelangten Offerten finb burp Sacpüerftänbige gu prü»
fen. Angebote, melcpe «ßreiSanfäpe entpalten, beren
Setrag mit bem Sterte ber berlangten Seiftung ober
Sieferung in offenbarem SRipberpältniS ftept, finb auS»
gufpliepen. gn ber Segel follen Angebote, melcpe 90
^Srog. beS SurpfpnittSbetrageS aller Angebote nipt
erreipen, unberüdfiptigt bleiben; ebenfo folpe, beren
Urpeber ben Arbeitern napmeiSlip einen geringeren
als ben jemeils geltenben ober üblipen Sopnfap be»

3<plt. Unter ben übrigen Angeboten follen biejenigen
ben Sorgug erpalten, beren Urpeber genügenbe @e»

mäpr für reptgeitige unb lunftgerepte AuSfüprung
bieten. @S bürfen nur gapleute berüdfiptigt merben.
Sebe Sepörbe foil bei annäpernb gleipen Serpältniffen
unb Sebingungen nap SRöglipleit unter bie leiftungS»
fäpigen unb guüerläffigen ©emerbetreibenben berteilen
unb tpunlipfte AbmepSlung befolgen. AuSlänbifpe
Semerber finb nur bann gu berüdfiptigen, menn bie
betreffenben Arbeiten im Solanb nipt ober nur gu
mefentlip ungünftigeren Sebingungen geliefert merben
ïônnen. ^ollettibeingaben bon SerufSgenoffen finb
tpunlipft gu berüdfiptigen. Auf bie bon gemerblipen
Sereinigungen aufgehellten SRormalpreiStarife ift bei
ber Prüfung ber Angebote nap «IRöglipIeit Ülücffipt
gu nepmen. Sie Arbeiten unb Sieferungen follen burp
bie Sepörben, mo immer möglip, bireft bergeben mer»
ben. Sa, mo bieS nipt auSfüprbar ift, follen bie
Unternehmer, melpe Arbeiten unb Sieferungen burp
Unteraltorbanten auSfüprert laffen, bie Unterallorbe
gur ©enepmigung borlegen. Solpe Unterallorbe follen
nur bann genehmigt merben, menn ber Ipauptunter»
nepmer ben Arbeitern gegenüber bie ©arantie für ipre
Sopnforberungen an Unterallorbanten übernimmt.
Kautionen follen nur bei größeren Arbeiten berlangt
merben unb 20 fßrog. ber SoranfplagSfumme nipt
überfteigen. gür Sarlautionen ift ber üblipe ginS
gu bergüten. Sei größeren Arbeiten finb in ben Ser»
trägen AbfpIagSgaplungen feftgufepen. Stenn fip bei
ber Kontrolle über Arbeiten unb Sieferungen Anftänbe
ergeben, follen biefelben burp SpiebSgeripte erlebigt
merben.

Setî^tebeiteê.
Unter ber fÇtrtna „Serbattb fptneijertfper Sapbccfer-

gefipäfte utib Spieferpanbluttgeti" pat fip, mit Sip in
3 it r i dj I, eine ©enoffenfpaft gebilbet, melpe gum
gmede pat, burp Abfplup bon Serträgen mit Spiefer»
grubenbefipern, g-abrilanten uub ©roffiften über Sieferung
billiger unb guter Storen ipren SRitgliebern biejenigen
Sorteile gulommen gu laffen, melpe gu iprer ölonomifpen
Sefferftellung unb erfolgreipen Äonlurreng nötig finb.
Sebe panblungSfäpige ober juriftifpe «ßerfon, melpe fip
mit in ber ghmta genannten ©efpäften befafjt, lann
burp geipnung, ben ©rmerb unb bie ©ingaplung min»
beftenS eines ÀnteilfpeineS à gr. 500, beren gapl nipt
befpränltift,«DUtg!ieb merben; meiterepeluniäreSeiftungen
burp baSfelbe finb nipt ftatutiert. Ser ©intritt erfolgt
auf fpriftlipe Anmelöung pin burp Aufnapmebefcplufs
beS SorftanbeS, ber aup baS ©intrittSgelb feftfept, unb
ber Austritt freimütig burp fpriftlipe bierteljäprlipe
^ünbigung auf Splufj beS fRepnungS» (Slalenber»)
SapreS, AuSfpIufj unb §infpieb beS ©enoffenfpafterS.
«Rap Sedung ber SapreSunloften für ben Setrieb unb
bie Sermaltung mtrb baS SeinerträgniS bem Seferöe»
fonbs gugemiefen, melper gur AuSgleipung bon Sibi»
benben an bie Anteilfpeine, bon Serluften unb avtper»

orbentlipen Ausgaben bient. Sebe perfönlipe ^aftbarleit
ber ©enoffenfpafter ift auSgefploffen. ©in Sorftanb,
beftepenb auS ißräfibent, Sicepräfibent unb ein bis brei
Seifipern, mäplt ben Sicepräfibenten auS feiner ÜJiitte,
Oertritt bie ©enoffenfpaft nap aupen, unb eS füpren
ber «ßräfibent ober ber Sicepräfibent je mit einem feiner
übrigen SRitglieber gu gmeien lolleltib bie reptSberbinb»
lipe Unterfprift. ©r mäplt ferner einen Sermalter mit
©ingelunterfprift unb erteilt, menn nötig, ®oüettibpro=
luren, melpe je mit einem ber erften beiben ausgeübt
merben. ®S finb: fßräfibent: fRubolf Spmeiger in
SBintertpur; Sicepräfibent: Sopann gep in gürip III,
unb Seifiper: ©ottlieb ©rop in Sugern unb ©ottlieb
fRufterpolg in ÜReilen unb Sermalter: Dsmalb §äring
in gürip V. ©efpäftSlolal: Stampfenbapftrape 17.
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Brügge entnommen, wird einem elektrischen Strom
von 1000 Volt Spannung ausgesetzt und soll dadurch
rein und genießbar werden.

Regelung des Submisfionswesens.

Die Verordnung, welche dem aargauischen
Großen Rat über die Vergebung der Arbeiten und
Lieferungen des Staates und der Gemeinden, also über
das Submissionswesen unterbreitet wird, hat im
wesentlichen folgende Bestimmungen: Die Ausschreibung
zur öffentlichen Konkurrenz wird für alle größeren
Staats- und Gemeindearbeiten und Lieserungen
obligatorisch erklärt und soll bei permanenten
Lieferungen alljährlich wiederholt werden. Bei der
Vergebung der Arbeiten sollen in der Regel die Ter-
mine so gestellt werden, daß es auch dem kleinen
Handwerker möglich wird, zu konkurrieren; ins-
besondere soll bei Lieferungen soviel als möglich und
soweit die Verhältnisse es gestatten, auf Beschäftigung
der Handwerker in den geschäftlich schlechten Jahres-
zeiten Rücksicht genommen werden. Größere Liefer-
ungen sollen zu diesem Zwecke thunlichst in mehrere
Lose zerlegt und in einzelnen Nummern ausgeschrieben
werden. Den öffentlichen Ausschreibungen sind genaue
und ausführliche Pläne und Beschreibungen zu Grunde
zu legen. Alle Zeichnungen, Pläne und Vorschriften
sollen so korrekt und detailliert sein, daß sie in allen
Teilen verständlich sind. Eingaben nach Einheitspreisen
sollen die Regel bilden. Das Versahren der Auf- und
Absteigerung von Voranschlagspreisen unter den Kon-
kurrenten nach Schluß des Eingabetermins ist unzu-
lässig. Die Eingabe verpflichtet den Submittenten nur
zur Ausführung oder Lieferung des im Vertrage an-
gegebenen Quantums, und es soll zum vornherein ver-
einbart werden, innert welchen Grenzen sich das
Mehr- oder Mindermaß zu halten habe. Werden
diese Grenzen überschritten, so hat spezielle Vereinbar-
ung mit dem Unternehmer auf neuer Basis zu erfolgen.
Taglohnarbeit und dazu gehörige Materiallieferungen
sollen vertraglich geregelt werden. Wo dies unterlassen
worden ist, werden die ortsüblichen Preise berechnet.
Werden bei der Ausführung der aus Einheitspreise hin
vergebenen Arbeiten oder Lieferungen die Dimensionen
oder sonstige Anforderungen, welche auf die Preis-
berechnung von wesentlichem Einfluß sind, durch den

Auftraggeber geändert, so findet für diesen Teil der
Arheit neue Vereinbarung statt auf der Basis, daß die
Mehr- oder Minderarbeit im Verhältnis der Vertrags-
Preise in Berechnung kommt. Für alle Mehrleistungen,
welche in den der Eingabe zu Grunde liegenden Plänen
oder Beschreibungen oder den Mustervorlagen nicht
enthalten sind, und im Verlaufe der Ausführung ver-
langt werden, ist besondere Verständigung vorbehalten.
Ueber sämtliche Angebote ist ein übersichtliches und
vollständiges Verzeichnis anzulegen, in welches den
Konkurrenten nach Vergebung der Arbeit oder Liefer-
ung Einsicht zu gestatten ist. Alle Angebote sind bis
nach der Vergebung geheim zu halten. Die ein-
gelangten Offerten sind durch Sachverständige zu prü-
sen. Angebote, welche Preisansätze enthalten, deren
Betrag mit dem Werte der verlangten Leistung oder
Lieferung in offenbarem Mißverhältnis steht, sind aus-
zuschließen. In der Regel sollen Angebote, welche 90
Proz. des Durchschnittsbetrages aller Angebote nicht
erreichen, unberücksichtigt bleiben; ebenso solche, deren
Urheber den Arbeitern nachweislich einen geringeren
als den jeweils geltenden oder üblichen Lohnsatz be-
zahlt. Unter den übrigen Angeboten sollen diejenigen
den Vorzug erhalten, deren Urheber genügende Ge-

währ für rechtzeitige und kunstgerechte Ausführung
bieten. Es dürfen nur Fachleute berücksichtigt werden.
Jede Behörde soll bei annähernd gleichen Verhältnissen
und Bedingungen nach Möglichkeit unter die leistungs-
fähigen und zuverlässigen Gewerbetreibenden verteilen
und thunlichste Abwechslung befolgen. Ausländische
Bewerber sind nur dann zu berücksichtigen, wenn die
betreffenden Arbeiten im Inland nicht oder nur zu
wesentlich ungünstigeren Bedingungen geliefert werden
können. Kollektiveingaben von Berufsgenossen sind
thunlichst zu berücksichtigen. Auf die von gewerblichen
Vereinigungen aufgestellten Normalpreistarife ist bei
der Prüfung der Angebote nach Möglichkeit Rücksicht
zu nehmen. Die Arbeiten und Lieferungen sollen durch
die Behörden, wo immer möglich, direkt vergeben wer-
den. Da, wo dies nicht ausführbar ist, sollen die
Unternehmer, welche Arbeiten und Lieferungen durch
Unterakkordanten ausführen lassen, die Unterakkorde
zur Genehmigung vorlegen. Solche Unterakkorde sollen
nur dann genehmigt werden, wenn der Hauptunter-
nehmer den Arbeitern gegenüber die Garantie für ihre
Lohnforderungen an Unterakkordanten übernimmt.
Kautionen sollen nur bei größeren Arbeiten verlangt
werden und 20 Proz. der Voranschlagssumme nicht
übersteigen. Für Barkautionen ist der übliche Zins
zu vergüten. Bei größeren Arbeiten sind in den Ver-
trägen Abschlagszahlungen festzusetzen. Wenn sich bei
der Kontrolle über Arbeiten und Lieferungen Anstünde
ergeben, sollen dieselben durch Schiedsgerichte erledigt
werden.

Verschiedenes.
Unter der Firma „Verband schweizerischer Dachdecker-

geschäfte und Schieferhandlnngen" hat sich, mit Sitz in
Zürich I, eine Genossenschaft gebildet, welche zum
Zwecke hat, durch Abschluß von Verträgen mit Schiefer-
grubenbesitzern, Fabrikanten uud Grossisten über Lieferung
billiger und guter Waren ihren Mitgliedern diejenigen
Vorteile zukommen zu lassen, welche zu ihrer ökonomischen
Besserstellung und erfolgreichen Konkurrenz nötig sind.
Jede handlungsfähige oder juristische Person, welche sich

mit in der Firma genannten Geschäften befaßt, kann
durch Zeichnung, den Erwerb und die Einzahlung min-
bestens eines Anteilscheines à Fr. 500, deren Zahl nicht
beschränkt ist, Mitglied werden; weiterepekuniäreLeistungen
durch dasselbe sind nicht statutiert. Der Eintritt erfolgt
auf schriftliche Anmeldung hin durch Aufnahmebeschluß
des Vorstandes, der auch das Eintrittsgeld festsetzt, und
der Austritt freiwillig durch schriftliche vierteljährliche
Kündigung auf Schluß des Rechnungs- (Kalender-)
Jahres, Ausschluß und Hinschied des Genossenschafters.
Nach Deckung der Jahresunkosten für den Betrieb und
die Verwaltung wird das Reinerträgnis dem Reserve-
fonds zugewiesen, welcher zur Ausgleichung von Divi-
denden an die Anteilscheine, von Verlusten und außer-
ordentlichen Ausgaben dient. Jede persönliche Haftbarkeit
der Genossenschafter ist ausgeschlossen. Ein Vorstand,
bestehend aus Präsident, Vicepräsident und ein bis drei
Beisitzern, wählt den Vicepräsidenten aus seiner Mitte,
vertritt die Genossenschaft nach außen, und es führen
der Präsident oder der Vicepräsident je mit einem seiner
übrigen Mitglieder zu zweien kollektiv die rechtsverbind-
liche Unterschrift. Er wählt ferner einen Verwalter mit
Einzelunterschrift und erteilt, wenn nötig, Kollektivpro-
kuren, welche je mit einem der ersten beiden ausgeübt
werden. Es sind: Präsident: Rudolf Schweizer in
Winterthur; Vicepräsident: Johann Feh in Zürich III,
und Beisitzer: Gottlieb Groß in Luzern und Gottlieb
Rusterholz in Meilen und Verwalter: Oswald Häring
in Zürich V. Geschäftslokal: Stampfenbachstraße 17.
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